aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 471ff.


Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern an berufsbildenden Schulen

Neben den RL mit Lehramtsstudium im Zweitfach Religion und den theologischen bzw. katechetischen Lehrkräften, die über einen Gestellungsvertrag im Schuldienst arbeiten, sind die Lehrkräfte, die im Rahmen einer Weiterbildung Nachqualifizierungskurse absolviert haben, in vielen Bundesländern die dritte große Gruppe von Unterrichtenden im BRU. Da sich die Zahl der Lehramtsstudierenden mit der Fächerkombination berufsbezogenes Erstfach/evangelische bzw. katholische Religion seit Jahren auf zu niedrigem Niveau eingependelt hat und eine weitere „Verkirchlichung“ des BRU durch Schulpastoren, Diplom-Theologen bzw. Schuldiakone weder aus pädagogischen noch aus schulpolitischen Gründen erstrebenswert sein kann, bleibt die Nachqualifizierung für das Fach Religion von im Schuldienst befindlichen LR eine wichtige Möglichkeit, den zum Teil massiven Unterrichtsausfall zu minimieren (z.B. in Niedersachsen 1993 ca. 60 % Unterrichtsausfall im BRU). (( Boge/Weidinger)

Der rechtliche Rahmen in Niedersachsen

In dem für Niedersachsen grundlegenden Erlaß zum RU heißt es: „Im Bedarfsfall kann jeder geeignete Lehrer, der eine Lehramtsprüfung abgelegt hat, mit seiner Zustimmung beauftragt werden, Religionsunterricht zu erteilen. (...) Lehrkräfte, die evangelischen Religionsunterricht erteilen, müssen einer evangelischen Kirche angehören“ (24-1. Erlaß MK, 24.3.1982). 

Um den RU solcher „Bedarfsfall-Lehrer“ fachlich kompetenter zu machen, bietet das Niedersächsische Landesinstitut für Lehrerfortbildung (NLI) auf Bezirksregierungsebene Weiterbildungsmaßnahmen an. Das Angebot richtet sich an solche Lehrkräfte, die das jeweilige Fach nicht studiert haben, es aber unterrichten möchten. Die Kurse dienen dem Erwerb einer weiteren fachlichen Qualifikation innerhalb eines Lehramtes. Sie schließen mit einem Kolloquium ab. Per Zertifikat wird den Absolventen eine Lehrbefähigung für das Fach Evangelische Religion bescheinigt (keine Fakultas). Auf eine Vokation analog zur katholischen missio canonica verzichten - im Unterschied zu anderen Landeskirchen - die evangelischen Kirchen in Niedersachsen. Dieser Weiterbildungsgang ist zu unterscheiden von dem Weg, der nach einem spezifischen Studiengang und über eine Erweiterungsprüfung zur Fakultas führt.

Das Curriculum

Wer mit Jugendlichen in der beruflichen Bildung über den christlichen Glauben ins Gespräch kommen will, bedarf eines eigenen reflektierten Zugangs zu den Überlieferungen des AT und NT sowie zu den Glaubens- und Bekenntnistraditionen der Kirche. Deshalb sollen auf allen Ebenen didaktische und lebensweltliche Fragestellungen mit einfließen. Der Rahmenplan der Weiterbildungsmaßnahmen sieht dazu sieben Themenblöcke mit jeweils mehreren exemplarischen Schwerpunkten vor (S. XX).

Zur Organisation der Kurse

Eine Weiterbildungsmaßnahme dauert jeweils ein halbes Jahr. Dies entspricht etwa dem zeitlichen Umfang eines Drittfachstudiums. Die Lerngruppen umfassen etwa 15 - 20 LR. Der Kurs beginnt mit einer Kompaktwoche. Daran schließen sich wöchentliche Studientage an. Den Abschluß bildet wieder eine Kompaktwoche, in der Kolloquien stattfinden. Für die beiden Kompaktwochen werden die Teilnehmer von Unterrichts- und anderen Dienstverpflichtungen freigestellt. Die wöchentlichen Studientage werden mit einer Stundenverlagerung (Ermäßigung) von 5 Wochenstunden abgegolten. 

Diese nachträgliche und zeitlich aufwendige Ausbildung in einem „quasi dritten Fach“ erfordert von den Teilnehmenden ein besonderes Maß an Mitarbeit und engagierter Auseinandersetzung mit der Sache. In abschließenden Kolloquien sollen die Kursteilnehmer zeigen, daß sie sich in die behandelten fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Fragestellungen eingearbeitet haben. Dies geschieht in der Regel im Diskurs über ein festgelegtes Thema bzw. über eine selbsterarbeitete Unterrichtseinheit. Darüber hinaus tragen diese Kolloquien keine Merkmale einer Prüfung (Prüfungskommission, -akte usw.) und werden auch nicht mit einer Zensur bewertet. Sie sind jedoch Voraussetzung für die Bescheinigung einer erfolgreichen Kursteilnahme.

Erfahrungen

Die in den Weiterbildungskursen erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen sind kaum mit einem fachwissenschaftlichen Studium zu vergleichen. Denn Konzeption und Organisation des Kurses nötigen viel zu sehr zu exemplarischem Vorgehen und verdichtenden summarischen Überblicken. Dieses vordergründige Defizit wird allerdings etwas kompensiert durch das Engagement und die Lebenserfahrung der Teilnehmer verbunden mit einem außerordentlich starken existentiellen Interesse für theologische Problemstellungen. Denn wer sich zur Kursteilnahme entschlossen hat - das Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt bei ca. 40 Jahren, sie haben in der Regel mehr als zehn Jahre Unterrichts- bzw. Schulerfahrung -, dem sind die Themen persönlich wichtig. Die Anfragen an theologische Traditionen und Exegese sind bei unterschiedlicher kirchlicher Sozialisation präziser und nachhaltiger. Erfahrungsgemäß führen die Weiterbildungskurse durch ihre Intensität bei manchen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu einer Art religiöser Selbsterfahrung. So kann schneller und effektiver ein recht hohes Maß an theologisch-religionspädagogischer Bildung erreicht werden.

Ebenso wichtig wie die theologische und rp Grundlegung während der Weiterbildung ist die weitere Berufsbegleitung der auf diese Weise nachqualifizierten neuen RL. Denn es hat sich gezeigt, daß die meisten Probleme erst nach dem Kurs in der konkreten Vermittlungssituation im Unterricht aufkommen. Das Religionspädagogische Institut Loccum (RPI) hat aus diesem Grund eine Reihe von Maßnahmen eingerichtet, die Integration dieser zwar in der Regel hoch motivierten, aber nichtsdestoweniger an längst überwunden geglaubten Referendariats-Symptomen leidenden „Berufsanfänger“ nach Kräften zu fördern. Dazu zählen speziell für diese Zielgruppe ausgeschriebene Fortbildungen etwa sechs Monate nach Abschluß der Weiterbildung. Hier sollen BRU-Praxiserfahrungen reflektiert und eigene Unterrichtseinheiten besprochen werden. Des weiteren erhalten die für die regionalen BRU-Arbeitsgemeinschaften Verantwortlichen die Anschriften der neuen Kollegen, damit sie zu Veranstaltungen gesondert eingeladen werden können. Die Integration in vorhandene Netzwerke dient besonders der Stabilisierung des sich wandelnden Berufsbildes: Man „ist“ jetzt RL und wird auch so von den SR, im Kollegium und von der Schulleitung wahrgenommen und mit entsprechenden Rollenerwartungen konfrontiert. Durch die Arbeitsgemeinschaften besteht auch die Möglichkeit, vom Unterrichtsmaterialpool der anderen Kolleginnen und Kollegen zu profitieren.

Insgesamt sind die Weiterbildungsmaßnahmen im Hinblick auf die fachwissenschaftlichen Qualifikationen und den hohen organisatorischen Aufwand eine problematische Hilfskonstruktion. Demgegenüber steht jedoch eine Vielzahl überaus positiver Erfahrungen, die zu einer Fortsetzung und Intensivierung derartiger Nachqualifizierungskurse ermutigen. Solange nicht genügend BRU-LR grundständig ausgebildet werden, sind sie schlicht notwendig.

Tabelle 11: Übersicht

	1. Themenblock:

Bibel und Bekenntnis
	Aufbau und Entstehung des Alten Testaments

(Beispiel: Der Pentateuch)

Urchristliche Bekenntnisse:

Was glaubten die ersten Christen?

	2. Themenblock:

Advent und Weihnachten
	Die messianischen Weissagungen und ihre christologische Bedeutung

Das Leben Jesu

Geburt Jesu nach Lukas

Weihnachten in Kunst, Musik und Brauchtum

	3. Themenblock:
Passion und Ostern
	Der leidende Gerechte im Alten Testament

(Ps. 22/Jesaja 53)

Die Passionsgeschichte der Evangelien und das Alte Testament (Markus 15)

Gefangennahme, Prozeß und Kreuzigung Jesu

Das älteste Bekenntnis von Kreuz und Auferstehung

Das leere Grab

Wie interpretiere ich biblische Texte?

	4. Themenblock:
Glaube und Handeln
	Egoismus - Altruismus/Theonomie - Autonomie

- wie lassen sich moralische Forderungen begründen?

- Die Forderung Gottes:

1. Gebot/Matthäus 4, 1-11

„Ich bin der Herr, dein Gott“

Die Stellung des 1. Gebots im Zusammenhang der zehn Gebote

Bergpredigt als Auslegung der zehn Gebote

- die Antithesen

- vom Beten

Analyse von Unterrichtsmaterialien zum Thema „Arbeit und Beruf“

	5. Themenblock:
Die ethische Entscheidung 
zwischen Gewissen und Schuld
	Die prophetische Botschaft des Amos

Das diakonische Handeln der Kirche

Gewissen und Schuld im BRU

Analyse von Unterrichtsentwürfen anhand von gängigen Unterrichtswerken

	6. Themenblock:
„Ich glaube an eine heilige christliche Kirche
	Der Streit um die Notwendigkeit der Kirche und ihr Machtanspruch (Bulle „Unam Sanctam“)

Die Kirche als Gemeinschaft der Gerechtfertigten:

Bekenntnis und Schuld in ihrer Geschichte

- Die Barmer Theologische Erklärung

- Das Stuttgarter Schuldbekenntnis

Die Kirche unter dem Anspruch der Welt

Kirchengeschichte im Religionsunterricht am Beispiel der Reformationszeit

	7. Themenblock:
BRU: Theorie und Praxis
	Die rechtliche Stellung des BRU

Zur Geschichte und Konzepte des BRU

Die Kirche als Voraussetzung, Inhalt und Gegenstand des BRU

Methoden im BRU

Kreative Formen der Gesprächsführung, Medien
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